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Nr . 339 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8. Dezember

1923 , betreffend Abänderung der Bekanntmachung vom
I . Dezember 1900 über den Tarif zur Berechnung der Ge¬
bühren für Kartierungs -, Vermessungs - und Katasterab¬
schätzungsarbeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom
28 . Dezember 1922 und 25. September 1923.

Nr. 339.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderung der

Bekanntmachung vom 1. Dezember 1900 über den Tarif zur Be¬
rechnung der Gebühren für Kartierungs -, Vermessungs- und Ka¬
tasterabschätzungsarbeitenusw. in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Dezember 1922 und 25. September 1923.

Oldenburg , den 8. Dezember 1923.

Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 28. De¬
zember 1922 in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. September 1923, betreffend Aenderung der Bekannt¬
machung vom 1. Dezember 1900 über den Tarif zur Be¬
rechnung der Gebühren für Kartierungs-, Vermessungs¬
und Katasterabschätzungsarbeiten usw., wird folgendes
bestimmt:
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1.

Die Gebühren des durch die Bekanntmachung vom

1. Dezember 1900 festgestellten Tarifs , sowie alle nach

diesem Tarif zu entrichtenden sonstigen Kosten und Auslagen

sind nach Goldmark zu entrichten . Soweit die sonstigen

Kosten und Auslagen in deutscher Währung ausgedrückt

sind , sind sie unter Anwendung des jeweiligen vom Mini¬

sterium der Finanzen für staatliche Abgaben festgesetzten

Goldumrechnnngssatzes vom Tage ihrer Entstehung auf

Goldmark zurückzuführen.

2 .

Ziffer III , 15 des Tarifs erhält folgende Fassung:

Bei Verkoppelungen , bei Regulierung von Gemeinheits¬

und Markengrenzen und bei Gemeiuheits - und Marken¬

teilungen sind den Interessenten um die Tage und Nacht¬

gelder , die Reise - und Transportkosten und die sonstigen

baren Auslagen in Rechnung zu stellen.

3.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 1923

in Kraft.

Oldenburg , den 8 . Dezember 1923.

Staatsministerium.
Stein.
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